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Ehrenamtspauschale (geregelt in � 3 Nr. 26a EStG)

Hallo liebe Vorsitzende und lieber Vorsitzender, 

Erda Eybe,  1. Vorsitzender des GTSV Essen, hat beim Verbandtag in Dortmund über die Ehrenamts-
pauschale (geregelt in § 3 Nr.26 a EStG) referiert. Das ist ein wichtiges und sinnvolles Thema! 

Die Vereinsorgane regeln eure Satzung, dass alle Organmitglieder ehrenamtlich tätig sind. Zum 01.01.2007 
hat der Gesetzgeber zur besonderen Förderung des Ehrenamtes die Ehrenamtspauschale (geregelt in § 3 
Nr. 26a EStG) aufgenommen. Die Zahlung einer solchen Ehrenamtspauschale in Höhe von 500 Euro stellt 
eine Einnahme aus nebenberuflicher Tätigkeit dar. Solltet Ihr in eurem Verein neben einer normalen 
Aufwandserstattung auch Pauschalen zahlen, wäre hier eine Änderung der Satzung erforderlich. Beispiel 
euer Verein könnte eine Ehrenamtspauschale an ehrenamtlichem Vorstand nicht bezahlen. Der Vorstand 
könnte eine Bestätigung zur Berücksichtigung der steuerfreie Einnahmen i.S.des § 3 Nr. 26a EstG 
bekommen. Anliegend überreiche ich als Datei die nun aktualisierte Mustersatzung des LSB NRW. Bitte 
schaut Euch die Regelungen in § 12 zu dem Thema bezahlte Mitarbeit an. Evtl. könnt Ihr einige Regelungen 
in eurer Satzung aufnehmen. Die Mitgliederversammlung beschlie�t bis zum 31.12.2010 eine 
Satzungs�nderung, die eine Bezahlung der Vorstandsmitglieder zul�sst.

Wenn Ihr Schwierigkeiten mit der Satzung habt, dann könnt Ihr mir eure Satzung zusenden und werde Euch 
bei der Formulierung behilflich sein.

Anliegend verweise ich auf den Entwurf einer aktualisierten Mustersatzung und Zuwendung bzw. 
Bestätigung. Hier finden Ihr viele sinnvolle Regelungen, die sich in eine Vereinsatzung einbauen lassen.

Weitere Rückfragen könnt Ihr gerne per Mail an mich richten.

Herzliche Grüße

Ralf Geerk
Beisitzer
Gehörlosen-Sportverband NRW

PS: Wir als Präsidiumteam wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und einen erfolgreichen Start ins 
neue Jahr!! 
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